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Abb. 1: 36 Prozent der Betriebsleiter sind an einer Maschinengemeinschaft beteiligt.
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Gut die Hälfte der Deutschschweizer 
Betriebe kooperieren beim Einsatz von 
Maschinen bereits. Hingegen beteiligen 
sich nur wenige Betriebe an einer Ko
operationsform mit höherer Bindungs
intensität wie der Betriebszweig oder 
der Betriebsgemeinschaft. Ein wichti
ger Grund dafür sind die stark verbrei
teten Bedenken bezüglich zwischen
menschlicher Konflikte.
Als Alternative bieten sich Kooperati
onen mit einfachen Ausstiegsmöglich
keiten an. Sie erfordern nicht zwingend 
Eigentumsübertragungen oder Neuin

vestitionen. Der Bericht behandelt zwei 
Beispiele, die Fruchtfolgegemeinschaft 
und eine spezifische Ausgestaltung der 
Betriebszweiggemeinschaft für Milch
vieh, aus juristischer Sicht. Obwohl eine 
vertragliche Regelung unumgänglich 
ist, verfügen beide genannten Rechts
formen über drei Vorteile: Sie ermög
lichen einen Effizienzgewinn, können 
innerhalb von Jahresfrist aufgelöst wer
den und erlauben eine Testphase für 
eine mögliche engere Zusammenarbeit 
in der Zukunft.
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anhand von Buchhaltungszahlen ergibt, dass 
die Unterschiede bezüglich Einkommen pro 
Jahresarbeitseinheit bei ähnlicher Betriebs-
grösse minimal sind (Lips et al. 2008). Das 
heisst, wenn sich zwei Betriebe mittels BG 
zusammenschliessen, ist das Einkommen 
vergleichbar wie bei einem entsprechend 
grossen Einzelbetrieb.
Eine weitere Erklärung könnte sein, dass die 
übrigen Betriebsleitenden von den wirt-
schaftlichen Vorteilen nicht überzeugt sind. 
Auch diese These kann verworfen werden. 
Aus einer repräsentativen Umfrage bei Be-
triebsleitenden, die nicht in einer BG invol-
viert sind, geht klar hervor, dass kaum Zwei-
fel an der Wirtschaftlichkeit von Betriebs-
gemeinschaften bestehen (Pulfer 2007).  
44 Prozent sahen eine Gewinnerhöhung 
oder Einkommenssteigerung als Stärke einer 
BG. Nur rund sechs Prozent verwiesen bei 
den Schwächen von BG auf die mangelnde 
Wirtschaftlichkeit.
Für die Betriebsleitenden liegt das Problem 
von Kooperationsformen mit einer hohen 
Bindungsintensität nicht im ökonomischen 
Bereich: Annähernd alle befragten Betriebs-
leitenden (95 %) gaben bei den Schwächen 
von BG die zu erwartenden zwischenmensch-
lichen Konflikte an (Pulfer 2007). Als zweit- 
und drittwichtigste Schwäche wurden die 
grosse Abhängigkeit (67 %) und die Unsi-
cherheit bezüglich des Erfolgs (63 %) ge-
nannt. 
Die Befürchtung von zwischenmenschli chen 
Konflikten ist nicht aus der Luft gegriffen. 
Dass es tatsächlich zwischenmenschliche 
Probleme bei BG geben kann, zeigen quali-
tative Interviews bei gescheiterten und be-
reits aufgelösten BG (Walter et al. 2007): 
Acht von zehn Interviewpartnern, die alle 
bereits aus einer BG ausgestiegen sind, 
gaben an, dass Unstimmigkeiten nicht ge-
nügend geklärt wurden. Ein Mangel an 
Übereinstimmung bei den Zielen wurde 
mehrfach erwähnt. Negative Beispiele kön-
nen eine Signalwirkung für andere Betriebs-
leitende haben (Pulfer 2008).1 Zudem ist 
bekannt, dass Selbständigkeit zumindest 
bei Verkehrsmilchbetrieben in der Ost-
schweiz als sehr wichtig bewertet wird (Lips 
und Gazzarin 2008).
Das Risiko von zwischenmenschlichen Kon-
flikten bekommt bei der Tierhaltung eine 
zusätzliche Bedeutung. Aufgrund der not-
wendigen Gebäudeinvestitionen kommen 
vor allem Kooperationsformen mit hoher 
Bindungsintensität (BzG oder BG) in Frage. 
Das Tätigen von Neuinvestitionen (zum Bei-
spiel grosser Milchviehstall) ist eine wich-
tige Voraussetzung, um eine Effizienzstei-
gerung zu erreichen, und damit ein Grund, 

Problemstellung

Aufgrund der kleinen Betriebsgrös-
sen weisen Betriebe in der Schweiz 
hohe Produktions- beziehungsweise 
Selbstkosten auf. Durch Wachstum 
könnten die Betriebe stark von der 
Kostendegression profitieren und Ef-
fizienzgewinne erzielen. Dies gilt ins-
besondere für die Milchproduktion. 
Flächenwachstum ist aber nicht so 
schnell möglich, da zusätzliche Flä-
chen kaum verfügbar oder sehr teuer 
sind. Beispielsweise ist für 39 Prozent 
der Milchviehbetriebe in der Ost-
schweiz die mangelnde Verfügbarkeit 
von zusätzlicher Fläche das wichtigste 
Wachstumshemmnis (Gazzarin et al. 
2008). Als Alternative zum einzel-
betrieblichen Wachstum bieten sich 
überbetriebliche Kooperationen, also 
die Zusammenarbeit von mindestens 
zwei Betrieben an.

Pflug mit dem benachbarten Betrieb, ist mit 
36,1 Prozent weit verbreitet. An einem  
Maschinenring betei ligen sich 18 Prozent. 
Erzeugergemeinschaf ten haben beispiels-
weise zum Zweck, die Produktion eines 
Gutes zu bündeln, wovon 12,1 Prozent der 
Betriebsleitenden betroffen sind. 
Hingegen ist die Beteiligung an den beiden 
Kooperationsformen mit hoher Bindungs-
intensität minimal: Der Anteil von Betriebs-
leitenden, die Betriebszweiggemeinschaften 
(BzG; 5,4 %) oder Betriebsgemeinschaften 
(BG; 4,2 %) angehören sind, ist äusserst ge-
ring. Die Angaben bezüglich BG decken 
sich ziemlich gut mit den sektoralen Anga-
ben für die ganze Schweiz, wonach drei 
Prozent der Betriebsleitenden beziehungs-
weise 1,4 Prozent der Haupt- und Nebener-
werbsbetriebe in einer Betriebsgemein-
schaft integriert sind (Möhring 2007).
Bezüglich einer geplanten Zusammenarbeit 
gilt es zu berücksichtigen, dass sich die  
Angaben auf Betriebsleitende beziehen, 
die zum Zeitpunkt der Befragung nicht an 
einer entsprechende Kooperation teilnah-
men. 17,7 Prozent der Befragten vergaben 
keine Lohnarbeiten, planen dies jedoch in 
Zukunft zu tun. 
Somit sind alle Kooperationsformen – ge-
mäss den geäusserten Absichten – im Auf-
wind, wenn auch im bescheidenen Masse. 
Mit zwei Ausnahmen: Bei der BzG ist jener 
Anteil, der eine Zusammenarbeit plant  
(4,3 %), fast so gross wie diejenige Gruppe, 
die bereits an einer BzG beteiligt ist (5,4 %). 
Im Fall der Generationengemeinschaft über-
ragen die geplanten Kooperationen (8,3 %) 
sogar die aktuelle Situation (7,3 %).

Vorbehalte gegenüber  
Betriebsgemeinschaften

Aufgrund der bescheidenen Beteiligung an 
Kooperationsformen mit hoher Bindungs-
intensität wie der BzG oder der BG scheint 
das Potenzial bei Weitem nicht ausge-
schöpft. Dies gilt insbesondere bei der Tier-
haltung. Die Frage stellt sich, weshalb sich 
die Verbreitung von BzG und BG in engen 
Schranken hält.
Die These, dass diese Kooperationsformen 
in der Praxis nicht funktionieren, kann aus-
geschlossen werden. Aus einer Befragung 
aller BG der Schweiz ist bekannt, dass über 
60 Prozent der Betriebsleitenden von BG 
diese Kooperationsform sowohl wirtschaft-
lich als auch zwischenmenschlich als erfolg-
reich beurteilen (Pulfer et al. 2006). Ein 
Quervergleich von BG mit Einzelbetrieben 

Beteiligung an  
Kooperationsformen

Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage 
bei Betrieben in der Deutschschweiz im 
Jahr 2007 wurde gefragt, an welchen Ko-
operationsformen die Betriebsleitenden be-
teiligt sind (Pulfer 2007). Gleichzeitig waren 
die Befragten gebeten, anzugeben, ob sie 
für die Zukunft eine entsprechende Zusam-
menarbeit planen. Für die schriftliche Befra-
gung wurden 995 Fragebogen verschickt. 
Nach telefonischem Nachfassen antworte-
ten 347 Betriebsleitende, was einer Rück-
laufquote von 35 Prozent entspricht.
Gut die Hälfte der Betriebsleitenden 
(53,4 %) beansprucht Lohnarbeitsdienst-
leistungen (Tab. 1). Selber führen 26,9 Pro-
zent der Betriebsleitenden Lohnarbeiten 
durch. Es ist durchaus möglich, dass der-
selbe Betrieb sowohl Lohnarbeiten ausführt 
als auch Lohnarbeiten als Dienstleistung 
bezieht. Die Beteiligung an einer Maschi-
nengemeinschaft, beispielsweise an einem 

Abkürzungen

BG Betriebsgemeinschaft

BzG Betriebszweiggemeinschaft

OR Obligationenrecht
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eine Kooperation einzugehen. Sie aufzu-
lösen, ist entsprechend schwierig. Einerseits 
fallen durch Abschreibungen und Kapital-
verzinsung hohe Aufwendungen an, ande-
rerseits sind bei einer allfälligen Auflösung 
die geschaffenen Kapazitäten für einen Ein-
zelbetrieb zu gross.
Unter Berücksichtigung der Befürchtung von 
zwischenmenschlichen Konflikten und dem 
Anliegen, einen Effizienzgewinn zu erzielen, 
kann es durchaus Sinn machen, auf einem 
niederschwelligen Niveau eine kurzfristige 
Zusammenarbeit mit tiefer Bindungsinten-
sität anzustreben. Mit anderen Worten soll 
ein Rahmen geschaffen werden, in dem ein 
Effizienzgewinn erzielt und sich die an der 
Kooperation beteiligten Personen unter re-
alen Bedingungen kennen lernen und die 
Zusammenarbeit auf ihre Tragfähigkeit über-
prüfen können. Dabei soll das Risiko einer 
schwerauflösbaren Kooperation vermieden 
werden.

Rechtliche Typen  
von Kooperationsformen

Mit Ausnahme der weit verbreiteten Nach-
barschaftshilfe sind aus juristischer Sicht für 
alle übrigen Kooperationsformen vertragli-
che Vereinbarungen empfehlenswert. Dabei 
spielt die Intensität der Zusammenarbeit für 
den Umfang beziehungsweise den Detail-
lierungsgrad des Vertrags kaum eine Rolle. 
Die schriftlich abzufassenden Vereinbarun-
gen sollten mindestens Regelungen betref-
fend Leistung, Entschädigung, Dauer und 
der Auflösung der Zusammenarbeit enthal-
ten.
Hinsichtlich der vertraglichen Regelungen 
von Kooperationsformen lassen sich grund-
sätzlich solche mit entgegen- und gleichge-
richteter Zweckverfolgung unterscheiden 
(Tab. 2).
Namentlich werden bei den im Obligatio-
nenrecht typisierten Vertragsformen (zum 
Beispiel Miet-, Pacht- oder Arbeitsverhältnis-
 se) von den Vertragsparteien regelmässig 
entgegengerichtete Zwecke verfolgt. Bei-
spielsweise verpflichtet sich in einem Miet-
vertrag die vermietende Partei, dem Mieter 
eine Sache zum Gebrauch zu überlassen, 
und der Mieter, dem Vermieter dafür einen 
Mietzins zu leisten (Art. 253 Obligationen-
recht, abgekürzt OR; enthalten in der sys-
tematischen Rechtssammlung des Bundes 
[SR] 220).2 Als praktisches Beispiel lässt sich 
die Vermietung von Gebäuden, Maschinen 
oder Tieren anfügen (Praxisbeispiel siehe 
Kasten auf Seite 4). 

Im Gegensatz dazu wird bei gesellschaft-
lichen Zusammenarbeitsformen regelmäs-
sig eine gemeinsame Zweckverfolgung ver-
langt. Nach Artikel 530 OR ist eine einfache 
Gesellschaft eine vertragsmässige Verbin-
dung von zwei oder mehreren Personen zur 
Errichtung eines gemeinsamen Zwecks mit 
gemeinsamen Kräften oder Mitteln. Bei die-
ser Art von Kooperationen steht das ge-
meinsame Zusammenwirken zur Erreichung 
eines gemeinsamen Zwecks im Vordergrund. 
Ein weiteres Kriterium zur Unterscheidung 
der vertraglichen Vereinbarungen kann die 
Beteiligung am Gewinn beziehungsweise 
Verlust darstellen. So stellt die gemeinsame 
Gewinnbeteiligung beziehungsweise Ver-
lusttragung ein tragendes Element der ge-
sellschaftlichen Kooperation (gleichgerich-
tete Zweckverfolgung) dar. Neben der BG 
gehören auch die BzG (früher auch als Tier-
haltergemeinschaft bezeichnet), die Frucht-
folgegemeinschaft oder die Fahrsilogemein-
schaft zu dieser Art der Kooperation. Die 
gesetzlichen Bestimmungen über die ein-
fache Gesellschaft nach Artikel 530 ff. OR, 
stellen die Grundform des gesellschaftli-
chen Zusammenwirkens dar. Weitere gesell-

schaftliche Rechtsformen, wie zum Beispiel 
das Kollektivunternehmen, die Aktiengesell-
schaft, die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) oder die Genossenschaft 
sind möglich. Diese Rechtsformen sind al-
lerdings nicht Gegenstand des vorliegenden 
Berichts. Die Unterscheidung zwischen den 
typisierten Vertragsformen kann insbeson-
dere für die Bestimmung der sich aus dem 
jeweiligen Vertragsverhältnis ergebenden 
Rechtsfolgen bei Streitigkeiten notwendig 
sein und im Einzelfall Schwierigkeiten be-
reiten. In der praktischen Anwendung,  

1  Umgekehrt konnte in einer Untersuchung aller 
Betriebsgemeinschaften in der Schweiz 
nachgewiesen werden, dass das Konfliktniveau 
insgesamt gesehen relativ tief ist (Pulfer et  
al. 2006).

2   Für eine detaillierte Beschreibung sei auf Honsell 
et al. 2007 und Guhl 2000 verwiesen.

3  Von Mischform spricht man, wenn gleichzeitig 
mehrere Vertragsverhältnisse vorhanden sind. 
Beispielsweise trifft dies zu, wenn zwei Betriebe 
miteinander eine Fahrsilogemeinschaft haben  
und gleichzeitig ein Betrieb dem anderen Land 
verpachtet oder eine Maschine vermietet.

Tab. 1: Relevanz ausgewählter Kooperationsformen in der Gegenwart 
und in der Zukunft (N=357)

Kooperationsform Anteil Betriebsleitende, 
die an dieser 
Kooperation beteiligt 
sind. [%]

Anteil Betriebsleitende, 
die nicht an dieser 
Kooperation beteiligt 
sind, dies aber für die 
Zukunft planen. [%]

Lohnarbeiten vergeben 53,4 17,7

Maschinengemeinschaft 36,1 2,3

Ausführen von Lohnarbeiten 26,9 3,6

Bewirtschaftungs-, Anbau oder Aufzuchtsvertrag 23,2 2,5

Maschinenring/-genossenschaft 18,0 2,3

Erzeugergemeinschaft 12,1 1,6

Gemeinschaftsalp/-weidebetrieb 10,8 0,9

Generationengemeinschaft 7,3 8,3

Gemeinsame Nutzung Gebäude 6,5 4,0

Betriebszweiggemeinschaft 5,4 4,3

Betriebsgemeinschaft 4,2 1,6

Geschwistergemeinschaft 2,8 0,3

Tab. 2: Typen von Kooperationsformen

Vereinbarung
mit entgegengerichteter Zweckverfolgung

Vereinbarung
mit gleichgerichteter Zweckverfolgung

Aufzuchtsvertrag
Bewirtschaftungs-/Anbauvertrag
Vermieten von Milchkühen
Abnahmeverträge für Futter/Gülle 

Betriebszweiggemeinschaft (BzG)
Betriebsgemeinschaft (BG)
Fahrsilogemeinschaft
Fruchtfolgegemeinschaft (Gewannebewirtschaftung)
Gemeinschaft für Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN)
Gemeinsame Lager-, Verarbeitungs- oder Verkaufsanlagen
Maschinengemeinschaft
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namentlich bei der Ausarbeitung von Zu-
sammenarbeitsverträgen sind häufig Misch-
formen der einzelnen Vertragstypen anzu-
treffen.3 

Kooperationsformen mit 
geringer Bindungsintensität

Eine kurzfristige Zusammenarbeit mit ver-
hältnismässig geringer Bindungsintensität 
ist sowohl bei Kooperationen mit entge-
gengerichteter als auch bei denen mit 
gleichgerichteter Zweckverfolgung denk-
bar. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass 
die wesentlichen Vertragsbestandteile die-
sem Zweck entsprechend ausgearbeitet 
werden. Namentlich ist die Vertragsdauer 
den Bedürfnissen entsprechend kurz (zum 
Beispiel Laufzeit von einem Jahr) zu verein-
baren. Bei Kooperationsformen mit entge-
gengerichteter Zweckverfolgung sind dabei 
die diesbezüglichen gesetzlichen Schranken 
zu berücksichtigen. So besteht beispielswei-
 se bei landwirtschaftlichen Pachtverhältnis-
sen eine Mindestpachtdauer, die nicht ohne 
weiteres unterschritten werden kann. Eben-
 so sind die Kündigungsfristen bei Arbeits- 
sowie Mietverhältnissen über Wohn- oder 
Geschäftsräume zu berücksichtigen. Neben 
der für eine kurzfristige Zusammenarbeits-
vereinbarung mit tiefer Bindungswirkung 
durchaus wesentlichen Vertragsdauer stel-
len auch die Art der Zusammenarbeit und 
die Auflösungsmodalitäten wesentliche Be-
standteile dar. Insbesondere bei Verhältnis-
sen mit gleichgerichteter Zweckverfolgung 
sind die Auflösungsmodalitäten derart aus-
zugestalten, dass zusammengelegte Mittel, 
Arbeit und Kapital auch nach kurzer Koope-
rationsdauer ohne grössere Probleme aus-
einandergesetzt werden können. Dement-
sprechend müssen nicht in jedem Fall 
sämtliche einer Gesellschaft zur Verfügung 
gestellten Mittel (zum Beispiel Maschinen 
oder Gebäude) ins Eigentum der Gesell-
schaft übergehen, vielmehr kann auf die 
Vermietung oder Verpachtung eine adä-
quate Möglichkeit sein (Mischform von Ko-
operationsformen3). Die eingebrachten Mit-
tel sind, soweit es sich nicht um monetäre 
Werte handelt, zu bewerten oder zumin-
dest Bewertungsmassstäbe zu vereinbaren. 
Gegebenenfalls sind im Voraus Bewertungs-
 methoden zu vereinbaren, wie sie bei Auf-
lösung der Gesellschaft zu gelten haben. 
Eine vorgängige Einigung sollte auch über 
die Art und den Umfang der Arbeitsleistung 
sowie die Höhe der Entschädigung getrof-
fen werden. Insgesamt kann die Ausarbei-

tung einer Kooperationsvereinbarung mit 
einer Gratwanderung zwischen zu hoher 
und zu niedriger Regelungsdichte vergli-
chen werden. Die konkrete Vereinbarung 
ist jedoch immer unter Berücksichtigung 
der Zweckverfolgung zu erarbeiten. Deshalb 
kann es durchaus dienlich sein, hinsichtlich 
der Auflösung der Zusammenarbeit oder 
der Auslegung einzelner Vertragsbestim-
mungen, eine Zweckvereinbarung oder Prä-
ambel auszuarbeiten, worin die Art und der 
Zweck der Bindungsintensität und der Ver-
einbarung festgehalten wird.
Im Folgenden werden zwei Kooperations-
formen mit geringer Bindungsintensität vor-
gestellt, bei denen Neuinvestitionen zum 
Beispiel in Gebäude nicht zwingend erfor-
derlich sind. Eine Auflösung innerhalb von 
Jahresfrist ist möglich.

Fruchtfolgegemeinschaft

Bei der Fruchtfolgegemeinschaft legen 
mindestens zwei Betriebe ihre offenen 
Ackerflächen für eine gemeinsame Frucht-

folge und eine gemeinsame Bewirtschaf-
tung zusammen. Allenfalls können angren-
zende Parzellen oder Schläge zu grösseren 
Par zellen zusammengelegt werden. Dies 
entspricht einer virtuellen Flurbereinigung, 
wo bei die Besitzverhältnisse der Flächen 
nicht betroffen sind. Durch den grösseren 
Schlag können Einsparungen erzielt wer-
den (we niger Anfahrten, allenfalls weniger 
Wen demanöver). Die Kombination von vir-
tuel ler Flurbereinigung und überbetriebli-
cher Fruchtfolge wird auch als Gewannebe-
wirtschaftung bezeichnet (DLG 2003).
Für die Fruchtfolgegemeinschaft macht die 
Gründung einer einfachen Gesellschaft Sinn. 
Im Vertrag sollten folgende Punkte geregelt 
sein:
1.  Die Partner überlassen der Fruchtfolgege-

meinschaft die notwenige offene Acker-
fläche zur Nutzung. Die jährliche Entschä-
digung für die Flächen wird im Vertrag 
festgehalten.

2.  Die Maschinen, die zur Bewirtschaftung 
der Fruchtfolgegemeinschaft notwendig 
sind, können, müssen aber nicht, ins Ei-
gentum der einfachen Gesellschaft über-
tragen werden. Die Eröffnungsbilanz ist 

Beispiel aus der Praxis

Fünf Betriebe haben eine optimale Form gefunden, um die Zusammenarbeit unterein-
ander zu regeln. Ursprünglich produzierten alle Milch. Im Jahr 2001 wollten vier von 
ihnen aus der Milchproduktion aussteigen und ihre Betriebe anders ausrichten (Mutter-
kuhhaltung, Ackerbau, Jungviehaufzucht und Marktfahrer). Ein Betrieb konzentrierte 
sich auf die Milchproduktion und baute einen neuen Laufstall mit 72 Kuhplätzen.
Die Gründung einer Tierhalter- beziehungsweise Betriebszweiggemeinschaft entsprach 
nicht den Bedürfnissen der Betriebsleiter. Entsprechend blieben alle Partnerbetriebe 
unabhängig und regelten die Zusammenarbeit über Verträge (Vereinbarungen mit ent-
gegengerichteter Zweckverfolgung, siehe Seite 3), wobei der Betrieb mit Spezialisie-
rung Milchproduktion Dreh- und Angelpunkt ist. Zu Beginn der Zusammenarbeit kaufte 
er von drei der vier Partnerbetrieben das Milchvieh. Das Milchkontingent wurde von 
einem Betrieb erworben, von den drei übrigen gemietet, wofür schriftliche Verträge 
bestehen. Mit zwei Partnerbetrieben besteht zudem seit 2001 eine sehr intensive Zu-
sammenarbeit: Der Milchviehbetrieb lagert die Aufzucht aus, kauft Futter (vor allem 
Maissilage) zu und hat die Abnahme von Gülle mit den beiden Betrieben vertraglich 
geregelt. Während die Gülleabnahmeverträge schriftlich erstellt wurden, basieren die 
Abmachungen bezüglich Futter und Aufzucht auf mündlichen Verträgen, die gemäss 
OR rechtsgültig sind. Bei der Produktion der Silage bestimmt der Milchwirtschaftsbe-
trieb den Erntetermin. Für die Verrechnung von Jungviehaufzucht und Futter wurden 
Entschädigungsansätze vereinbart. Der zur Entschädigung wichtige Trockensubstanz-
gehalt der Silage wird in einer gemeinsamen Besprechung am runden Tisch festgelegt. 
Die Abrechnung ist transparent und allen beteiligten Partnern zugänglich.
Dieses ausgeklügelte System hat sich in den vergangenen sieben Jahren bestens be-
währt. Es eröffnete allen Betrieben eine neue Perspektive und erhebliche Effizienzge-
winne. Der Milchwirtschaftsbetrieb konnte seine Produktion vervierfachen, wobei der 
Zeitbedarf für das Melken gleich geblieben ist. Schliesslich ist die Lebensqualität für alle 
Partnerbetriebe durch die Zusammenarbeit gestiegen.
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Teil des Vertrags und gibt für jeden Ver-
mögenswert an, von welchem Partner er 
stammt.

3.  Die Grundzüge der Organisationsform 
sowie die Bewirtschaftung werden ge-
regelt. Ein wichtiger Aspekt ist, wer wel-
che Entscheide fällen kann. Allenfalls 
wird vertraglich festgehalten, dass für 
grundlegende Entscheide, wie die Ge-
staltung der Fruchtfolge oder die Auf-
nahme neuer Mitglieder, Einstimmigkeit 
zwingend ist.

4.  Der ökologische Leistungsausweis kann 
für alle beteiligten Betriebe gemeinsam 
erbracht werden, sofern dies vom zustän-
digen Kanton genehmigt wird (Art. 12 
der Direktzahlungsverordnung 910.13).

5.  Die Erträge aus dem Verkauf der Acker-
bauprodukte sowie die flächengebun-
denen Direktzahlungen gehen an die 
einfache Gesellschaft. Die Direktkosten 
(Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz), die 
Kosten der Vermögenswerte (Schuldzin-
sen für Maschinen) und die allgemeinen 
Betriebskosten (zum Beispiel Bodenpro-
ben) werden von der einfachen Gesell-
schaft getragen. Die einfache Gesell-
schaft entschädigt auch familienfremde 
Arbeitskräfte sowie Maschinen und Ge-
räte, die von den einzelnen Partnern der 
Gesellschaft zur Verfügung gestellt wer-
den. Das verbleibende Gesamteinkom-
men wird folgendermassen aufgeteilt: 
Zuerst wird das Eigenkapital der Partner 
zu einem vertraglich festgesetzten Zins-
fuss entschädigt. Beispielsweise kann 
festgelegt werden, dass der Zinsfuss ein 
Prozentpunkt unter dem Zinssatz der  
Althypotheken liegt. In einem zweiten 
Schritt wird das verbleibende Restein-
kommen gemäss den geleisteten Arbeits-
tage aufgeteilt.

6.  Die Auflösungsmodalitäten wie mögli-
che Kündigungsgründe, Kündigungs-
frist und Aufteilung der Vermögens-
werte gilt es genau festzuhalten. Für 
Letzteres können verschiedene Auftei-
lungsschritte vereinbart werden. In ei-
nem ersten Schritt werden die einge-
brachten Vermögenswerte 
zurückgegeben. Ein zweiter Schritt be-
steht darin, die durch die Fruchtfolge-
gemeinschaft angeschafften Vermö-
genswerte wie beispielsweise 
Maschinen zu bewerten und aufzutei-
len.

7.  Im Falle von Streitigkeiten kann eine 
Schlichtungsstelle vertraglich definiert 
werden.

Schliesslich sollte der Vertrag der kanto-
nalen Verwaltung gesandt werden, damit 

diese die Fruchtfolgegemeinschaft als Be-
triebszweiggemeinschaft im Bereich Acker-
bau anerkennen kann. 

Betriebszweiggemein
schaft für Milchvieh

Bei etlichen Milchwirtschaftsbetrieben be-
stehen freie Stallkapazität. Während sie in 
der Ostschweiz bei 18 Prozent liegt (Gazza-
rin et al. 2008), beträgt sie im Kanton Frei-
burg gut 20 Prozent (Jan et al. 2005). Durch 
eine BzG, bei der die Betriebszweige Milch-
produktion (mit Nachzucht) von zwei Be-
trieben zusammengelegt werden, können 
zwei Betriebe die Milchproduktion neu or-
ganisieren und dabei einen Rationalisie-
rungseffekt erzielen, indem sie die Milch-
kühe im einen Stall, die Nachzucht und die 
Galtkühe im anderen Stall unterbringen. 
Das zeitintensive Melken findet nur noch an 
einem Standort statt. 
Aus rechtlicher Sicht ist die Gründung einer 
einfachen Gesellschaft (analog der Frucht-
folgegemeinschaft) sinnvoll. Es gilt darauf 
hinzuweisen, dass der Gestaltungsspiel-
raum bei der BzG relativ gross ist. Da in die-
sem Bericht die Möglichkeit eines einfachen 
Ausstiegs im Zentrum des Interesses steht, 
wird nachfolgend eine spezifische Ausge-
staltung der BzG dargelegt.
Die vertragliche Ausgestaltung lehnt sich 
eng an die Fruchtfolgegemeinschaft an. 

Die Regelung bezüglich ökologischem Leis-
tungs  ausweis (Punkt 4), das Aufteilen der 
Erträge (Punkt 5) sowie das Festlegen ei-
ner Schlichtungsstelle (Punkt 7) sind iden-
tisch.
Bei der Betriebszweiggemeinschaft werden 
die Ökonomiegebäude der einfachen Ge-
sellschaft zur Nutzung überlassen. Bei den 
Maschinen für den Futterbau ist eine Über-
tragung in die BzG möglich, grundsätzlich 
ist aber auch eine Vermietung denkbar. 
Spezielle Beachtung im Vertrag erfordert 
das Milchvieh. Dieses kann ebenfalls in die 
einfache Gesellschaft eingebracht und in 
der Anfangsbilanz aufgeführt werden. Der 
Vollständigkeit halber ist auch hier anzu-
merken, dass eine Vermietung der Tiere 
oder der Kuhplätze ebenfalls mögliche Re-
gelungsvarianten wären.
Wichtige Managemententscheidungen wie 
angestrebtes Leistungsniveau, Fütterung 
und Zuchtstrategie gilt es im Vertrag zu re-
geln.
Ein besonders sensibler Aspekt ist die Auf-
teilung des Viehbestands im Falle der Auf-
lösung. Hier empfiehlt es sich, die Vorge-
hensweise genau festzulegen. Dabei ist es 
beispielsweise möglich, zwei Fälle («Auflö-
sung innerhalb von fünf Jahren» oder «Auf-
lösung nach fünf Jahren») zu unterschei-
den. Bei der Auflösung innerhalb von fünf 
Jahren nach Beginn der BG kann die Auftei-
lung in drei Schritten erfolgen:
1.  Jeder Partner übernimmt die einge-

brachten Tiere und deren Nachkommen.

Abb. 2: Ein regelmässiger Austausch ist bei Kooperationen sehr wichtig.
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2.  Die übrigbleibenden Tiere werden den 
Partnern derart zugeteilt, dass jeder die-
jenige Anzahl Tiere erhält, die er einge-
bracht hat.

3.  Die allenfalls danach verbleibenden Tiere 
werden in einem im Vertrag definierten 
Verhältnis (zum Beispiel 50 %  :  50 %) den 
Partnern zugeteilt.

Bei einer Auflösung nach fünf Jahren ist ein 
anderes Verfahren denkbar. So kann zum 
Beispiel einer der Partner den Tierbestand 
in zwei gleichwertige Gruppen einteilen. 
Der andere Partner entscheidet sich für je-
weils eine Gruppe und übernimmt diese. 
Die verbleibende Gruppe geht in den Al-
leinbesitz des jeweiligen Partners über, der 
die Gruppen gebildet hat. Mit einem sol-
chen Verfahren kann eine gute Ausgangs-
lage geschaffen werden, um eine «gerech-
 te» Aufteilung zu ermöglichen. Falls einer 
der Partner zuchtwertmässig besseres Tier-
material eingebracht hat, kann die Regelung 
erweitert werden. So könnte man vereinba-
ren, dass derjenige mit den zuchtwertmäs-
sig besseren Kühen aus der Tiergruppe des 
anderen Partners eine bestimmte Anzahl 
Kühe auswählt und ebenfalls übernimmt. 
Gleichzeitig bestimmt er, eine gleich grosse 
Anzahl Tiere aus seiner Gruppe, die der Tier-
gruppe des Partners hinzugefügt werden.

Ausarbeitung des Vertrags

Für die Ausarbeitung des Vertrags emp-
fiehlt es sich, von einer Vorlage auszugehen 
und diese den Bedürfnissen der beteiligten 
Partner anzupassen. Entsprechende Muster-
 verträge bietet Agridea an («Set Muster-
verträge» auf www.agridea-lindau.ch/pu-
blikationen oder «Contrats types Dossiers 
complets pour l’élaboration de contrats» 
auf www.srva.ch). Der Gestaltungsspielraum 
innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen 
ist relativ gross, so dass massgeschneiderte 
Lösungen ausgearbeitet werden können. 
Interessierte Betriebsleitende können ver-
schiedene Vorarbeiten selbständig ausfüh-
ren. Beispielsweise kann die Eröffnungsbi-
lanz der Vermögenswerte für die einfache 
Gesellschaft oder Liste der Gesellschaft 
überlassenen Gebäude und Grundstücke 
erstellt werden. Ebenso können sich die Be-
teiligten Gedanken über Ziel, Zweck und 
Nutzen der Kooperation machen. Anschlies-
send empfiehlt es sich, den Vertrag mit 
einer juristisch geschulten Person zu kon-
kretisieren, zu überarbeiten und abzu-
schliessen. Der Aufwand für die Vertrags-
aushandlung der präsentierten Koopera -

tionsformen variiert je nach Mitarbeit der 
Beteiligen und notwendiger Regelungs-
dichte. Doch sollte ein Aufwand zwischen 
fünf bis zehn Stunden ausreichen. Die da-
durch entstehenden Kosten sollten durch 
den Effizienzgewinn spätestens innerhalb 
eines Jahres durch Einsparungen kompen-
siert sein.

Schlussfolgerungen

Wie eine repräsentative Umfrage zeigt, ist 
die Beteiligung an überbetrieblichen Ko-
operationsformen bei Maschinen verbrei-
tet. Bei Kooperationsformen mit höherer 
Bindungsintensität wie der BzG und der BG 
bestehen vor allem Bedenken bezüglich 
zwischenmenschlicher Konflikte. Allenfalls 
können Kooperationsformen mit einfachen 
Ausstiegsmöglichkeiten eine Option sein. 
Das Potenzial von zwei entsprechenden 
Formen, der Fruchtfolgegemeinschaft ei-
nerseits und einer spezifischen Ausgestal-
tung der BzG für Milchvieh andererseits, ist 
bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Aus 
juristischer Sicht ist immer eine vertragliche 
Regelung sinnvoll, der entsprechende Auf-
wand dürfte durch die mögliche Rationa-
lisierung in Kürze überkompensiert sein. 
Diese Kooperationen können auch als Test-
phase für eine engere Zusammenarbeit be-
nutzt werden.
Wichtig ist, dass die Betriebsleitenden über 
entsprechende Kooperationsmöglichkeiten 
informiert sind, denn es gibt einen positiven 
Zusammenhang zwischen dem Wissen und 
der Einstellung gegenüber der Kooperati-
onsform, was am Beispiel der BG aufgezeigt 
werden konnte (Pulfer 2007).
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